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(2) Die Vorschriften der §§ 41 bis 48 der Zivil
prozeßordnung über Ausschließung und Ablehnung 
der Gerichtspersonen finden entsprechende Anwen
dung. § 14

Vor Erlaß einer Entscheidung soll den Beteiligten 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

§ 15
(1) Verfügungen, die der Vorbereitung des Ver

fahrens dienen, können durch den Vorsitzenden 
allein getroffen werden.

(2) Zur Unterzeichnung der Beschlüsse genügen 
die Unterschriften der Richter.

§ 16
(1) Eine Anfechtung von Beschlüssen, die keine 

Endentscheidungen enthalten, findet unbeschadet 
der Vorschriften des § 36 Abs. 2 der Ausführungsbe
stimmungen nicht statt.

(2) Dies gilt nicht für Entscheidungen, die in ent
sprechender Anwendung des § 46 der Zivilprozeß
ordnung ergehen. g ^

(1) Das Gericht kann mündliche Verhandlung an
ordnen. Dies soll geschehen, wenn es mit Rück
sicht auf den Umfang des Streitstoffes und der zu 
erhebenden Beweise zweckmäßig erscheint oder der 
Beschleunigung des Verfahrens dient. -

(2) Das Gericht kann sämtliche nach der Zivil
prozeßordnung zulässigen Beweise erheben. Das per
sönliche Erscheinen der Parteien kann angeordnet 
werden. Eine Vereidigung der Parteien findet nicht 
statt. § 18

Ordnet das Gericht mündliche Verhandlung an, so 
ist die Kreisvereinigung der gegenseitigen Bauern
hilfe (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) hiervon zu 
benachrichtigen. s . Q

(1) Über die Verhandlung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die §§ 159 bis 165 der Zivilprozeßord
nung finden entsprechende Anwendung.

(2) Endentscheidungen ergehen durch begründeten 
Beschluß.

(3) Im Anschluß an eine mündliche Verhandlung 
kann die Entscheidung durch Verlesen der Beschluß
formel verkündet werden. Die Gründe können in 
diesem Fall vorbehaltlich ihrer schriftlichen Nieder
legung mündlich mitgeteilt werden.

(4) Die Bekanntmachung der Endentscheidung er
folgt in allen Fällen durch Zustellung einer Ausfer
tigung. Die Endentscheidung soll eine Rechtsmittel
belehrung enthalten.

§ 20
Die Gerichte sind befugt, an andere Behörden 

Amtshilfeersuchen zu richten.

§ 21
Die Vorschriften des § 39 Abs. 2 bis 4 der Ausfüh

rungsbestimmungen vom 10. März 1949 (ZVOBI. I 
S. 193) gelten auch für das Genehmigungsverfahren 
nach den §§ 5 bis 16 dieser Ausführungsbestimmun
gen.

Berlin, den 12. Mai 1951
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 

S c h o l z  
Minister

Instruktion
über die Verwendung der imVolkswirtschaf tsplan 
1951 vorgesehenen Mittel für Entwurfsarbeiten 
zu den Bauvorhaben des Investitionsplanes 1S52.

Vom 14. Mai 1951
Auf Grund des § 23 Abs. 13 des Gesetzes vom

14. März 1951 über den Volkswirtschaftsplän 1951, 
das. erste Jahr des Fünfjahrplanes der Deutschen 
Demokratischen Republik, (GBl. S. 187) wird über die 
Verwendung der im Volkswirtschaftsplan 1951 vor
gesehenen Mittel für Entwurfsarbeiten zu den Bau
vorhaben des Investitionsplanes 1952 folgendes be- 
stimmt: Abschnitt I

§ 1
(1) Für die rechtzeitige Durchführung der Ent

wurfsarbeiten für die Investitionsvorhaben des 
Volkswirtschaftsplanes 1952 sind die den Ministerien 
und Staatssekretariaten mit eigenem Geschäftsbe
reich der Deutschen Demokratischen Republik und 
den Landesregierungen von der Staatlichen Plan
kommission bekanntgegebenen Summen zur Ver
fügung gestellt worden.

(2) Von den Planträgern sind auf Grund der von 
der Staatlichen Plankommission bekanntgegebenen 
vorläufigen Kontrollziffern (Fünfjahrplan) vom 20. 
Oktober 1950 für das Jahr 1952 detaillierte Projek
tierungspläne zu erstellen, die alle noch zu projek
tierenden und für das Jahr 1952 nach Auffassung 
der Planträger durchzuführenden Vorhaben einzeln
enthalten müssen. „ „

§ 2
Die für die Durchführung der Entwurfsarbeiten 

(Vorentwurf und Entwurf) für die Investitionsvor
haben des Planes 1952 zur Verfügung stehenden Mit
tel werden ausschließlich über die Deutsche Investi
tionsbank zur Verfügung gestellt. Als Grundlage für 
die Ausreichung der Mittel dienen der Deutschen 
Investitionsbank die nach den §§ 7 und 8 zu über
gebenden Listen. g ̂

(1) Die den Planträgern (Ministerien und Staats- 
sekretariäten mit eigenem Geschäftsbereich der 
Deutschen Demokratischen Republik und Landes
regierungen) bekanntgegebenen Summen für Ent
wurfsarbeiten sind die Grenze, bis zu der Projektie
rungsaufträge von den volkseigenen Entwurfsbetrie- 
oen bzw. Konstruktionsbüros durchgeführt werden 
können. Nach Verbrauch dieser Summen können zu
sätzliche Mittel von den Planträgern bei der Staat
lichen Plankommission beantragt werden.

(2) Die Planträger sind verantwortlich
a) für die zweckentsprechende Verwendung der 

zur Verfügung gestellten Mittel,
b) für die rechtzeitige Aufteilung ihrer Kontroll

ziffer auf Einzelvorhaben bis zum 26. Mai 1951,
c) für den rechtzeitigen Abschluß ordnungsge

mäßer Verträge mit den Entwurfs- und Kon
struktionsbüros, in denen insbesondere die Ver
antwortlichkeit und die Fertigstellungstermine 
festgelegt sind,

d) für die laufende Kontrolle der Entwurfsarbei
ten ihrer Vorhaben.

§ 4
Verantwortlich für die rechtzeitige Durchführung 

und fachliche Prüfung gemäß Anweisung vom 15. Juni 
1950 für die Erstellung und Prüfung von Vorent-


